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Drucksache-Nr. XI/167 vom 30.11.2018 
 
 
Vorlage 
des Kreisausschusses des Landkreises Hersfeld-Rotenburg betreffend 
Erörterung der Beteiligungsberichte gemäß § 123 a HGO für das Geschäftsjahr 2017 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag des Landkreises Hersfeld-Rotenburg nimmt die als Anlage beigefügten 

Beteiligungsberichte gemäß § 123 a HGO des Landkreises Hersfeld-Rotenburg der  

 
 Klinikum Bad Hersfeld GmbH  
 Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH  
 Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH 
 Schulservice Hersfeld-Rotenburg GmbH 
 Hersfelder Eisenbahn GmbH  
 EAM Sammel- und Vorschalt 1 GmbH 
 Breitband Nordhessen GmbH 
 

für das Geschäftsjahr 2017 zur Kenntnis. 
 

 
Sachverhalt: 
Nach § 123 a HGO hat der Landkreis zur Information des Kreistages und der Öffentlichkeit 
jährlich einen Bericht über die Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des 
Privatrechts zu erstellen. In dem Bericht sind alle Unternehmen aufzuführen, bei denen der 
Landkreis mindestens über den fünften Teil der Anteile (20 %) verfügt. 
 
Damit sind folgende Beteiligungen in den Beteiligungsbericht aufzunehmen: 
 
1. Klinikum Bad Hersfeld GmbH      100,00 % 
2. Kreisaltenpflege Hersfeld-Rotenburg GmbH    100,00 % 
3. Dienstleistungs- und Gründerzentrum Bad Hersfeld GmbH  100,00 % 
4. Schulservice Hersfeld-Rotenburg GmbH    100,00 % 
5. Hersfelder Eisenbahn GmbH         49,00 % 
6. EAM Sammel- und Vorschalt 1 GmbH       20,51 % 
7. Breitband Nordhessen GmbH        20,00 % 
 
Der jeweilige Beteiligungsbericht ist nach Vorlage des Jahresabschlusses und Berichts des 
Wirtschaftsprüfers der jeweiligen Unternehmen zu formulieren und dem Kreisausschuss zur 
Feststellung vorzulegen. Inzwischen liegen alle Jahresabschlüsse des Jahres 2017 vor.  
 
Die Beteiligungsberichte sind als Anlage beigefügt. 
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Der Kreisausschuss hat die Beteiligungsberichte gemäß § 123 a HGO festgestellt und 
beschlossen, sie dem Kreistag zur Erörterung gem. § 123 a Abs. 3 HGO vorzulegen. 
 
Die Empfehlung des Hauptausschusses wird noch bekannt gegeben. 




